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Zulassungsfristen 

§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für jedes Semester die allgemeine Zulassungsfrist 
festzulegen. Dies ist der Zeitraum, in dem die in Abs. 3 bezeichneten Personen ihre Anträge auf Zulassung 
einzubringen und den Studienbeitrag zu entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat mindestens vier 
Wochen zu betragen und spätestens vier Wochen nach Beginn des Semesters zu enden. 

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt die Nachfrist, die im Wintersemester am 
30. November, im Sommersemester am 30. April endet. Innerhalb der Nachfrist ist die Zulassung und die 
Meldung der Fortsetzung des Studiums zulässig, wenn der erhöhte Studienbeitrag einbezahlt wird. 

(3) Die allgemeine Zulassungsfrist gilt für: 

 1. österreichische Staatsangehörige; 

 2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-Beitrittsvertrages, BGBl. Nr. 45/1995, oder einer 
anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993; 

 3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, die eine auf höchstens zwei Semester befristete 
Zulassung zum Studium in Österreich entweder auf Grund transnationaler EU-, staatlicher oder 
universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich Doppeldiplom-Programme, oder nach Absolvierung 
ausländischer Studien in einem der ersten Diplomprüfung des gewählten Diplomstudiums oder einem 
Bakkalaureatsstudium entsprechenden Umfang anstreben; 

 4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der Bundesminister auf Grund deren besonderer 
persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich 
durch Verordnung festlegt; 

 5. alle Antragstellerinnen und Antragsteller auf Zulassung zu einem Studium an den Universitäten gemäß 
§ 6 Z 16 bis 21. 

(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und Staatenlosen gilt die besondere Zulassungsfrist. 
Sie endet bei Antragstellung für das Wintersemester am 1. September, bei Antragstellung für das 
Sommersemester am 1. Februar jedes Kalenderjahres. Die Anträge müssen vor dem Ende dieser Frist vollständig 
in der gewählten Universität einlangen. 

(5) Das Rektorat ist unter Berücksichtigung der Dauer und des Durchführungszeitraumes berechtigt, für die 
Zulassung zu Universitätslehrgängen und für die Zulassung zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler 
EU-, staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, einschließlich Doppeldiplom-Programme, eine 
abweichende Regelung für die allgemeine Zulassungsfrist zu treffen. 


